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Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Hilden 

 
1. Einladung zur Genossenschaftsversammlung 
 
Die Grundstückseigentümer der Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Hilden, 
werden zur Genossenschaftsversammlung am 28.03.2019, um 18.00 Uhr, bei Herrn Fengler, 
Liebigstraße 6, 40721 Hilden, eingeladen. 
(Eigentümer von Grundflächen, auf denen die Jagd nicht ausgeübt werden darf, gehören der 
Jagdgenossenschaft nicht an.) 
 
Tagesordnung:  
 

1. Feststellung der von den Jagdgenossen vertretenen Grundflächen 

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Genossenschaftsversammlung 

3. Bericht über die Kassenprüfung und Feststellung der Jahresabschlüsse 2017 und 2018 

4. Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers 

5. Neuwahlen des Vorstandes 

6. Neuwahlen Kassenprüfer 

7. Verwendung des Reinertrages 

8. Information zum personenbezogenen Datenschutz nach der Datenschutzgrundverordnung 

9. Festsetzung der Haushaltspläne für die Jahre 2019 und 2020 

10. Verschiedenes 

Da die Beschlüsse der Jagdgenossenschaft gemäß § 9 Abs. 3 Bundesjagdgesetz sowohl der Mehrheit 
der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen als auch der Mehrheit der bei der Beschlussfassung 
vertretenen Grundflächen bedürfen, hat jeder Jagdgenosse durch Vorlage amtlicher Unterlagen die 
Größe der von ihm vertretenen Grundflächen nachzuweisen. Lässt sich ein Jagdgenosse vertreten, so 
ist eine schriftliche Vollmacht von dem zu Vertretenden vorzulegen. 
 
Hilden, den 21.02.2019 
Jagdvorsteher 
Armin Fengler 
 
 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat    3. 15.  10.   30.  11. 
Haupt- und Finanzausschuss   20.   26.   25.  27.  
Arbeitskreis Sicherheit u. Ordn.partnerschaften             
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  13.   16.      22.  
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz  21.    13.     14.  
Integrationsrat  14.    6.     21.  
Jugendhilfeausschuss  20.    12.     6.  
Paten- und Partnerschaftsausschuss  25.           
Personalausschuss  25.           
Rechnungsprüfungsausschuss    8.       11.  
Schul- und Sportausschuss  14.    19.    31.   
Sozialausschuss  20.    6.     21.  
Stadtentwicklungsausschuss 30. 27.  10.  5.   11.  20.  
Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsausschuss  13.     3.    13.  


